
I M  N O T F A L L

ANONYM - V E R T RAU L I C H
Evangelische - Katholische
Telefon-Seelsorge rund um d. Uhr
gebührenfrei - vertraulich
Tel.:  0800/111 0 111
und   0800/111 0 222

Rettungsdienst/Krankentransport
DRK-Rettungswache Schönenberg-Kübelberg Telefon 112

Pflegestützpunkt 
Öffentliche Beratungsstelle rund
um das Thema Pflege
Paulengrunder Straße 7a
66904 Brücken
Tel.:  06386/40 40 364
und  06386/40 40 073
Die Beratung erfolgt kostenlos,
neutral und vertraulich

Unfall-, Rettungsdienst- und Kran-
kentransporte (Tag und Nacht ein-
satzbereit): DRK-Rettungswache
Schönenberg-Kübelberg, Rathaus-
straße 8, Telefon 112.
Polizei (Raum Schönenberg-Kü-
belberg / Waldmohr - Südkreis Ku-
sel): Polizeiwache Schönenberg-
Kübelberg, Herzogstraße 8, Telefon
06373/8220
Rufbereitschaft 
Entstörungsdienst:
Telefon-Nr. für Störungen
Pfalzwerke Netz AG Hauptstuhl
Strom: Telefon 0800/7977777
APOTHEKEN-NOTDIENST
Deutsches Festnetz: 
0180-5-258825-PLZ 
(0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz: 
0180-5-258825-PLZ 
(max. 0,42 Euro/Min.)
Internet: www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils
morgens um 8.30 Uhr

Alkohol und Drogen: Blaues Kreuz
Kusel, Marktplatz 4: dienstags und
freitags ab 20.00 Uhr

Frauenzuflucht Kaiserslautern: Haus
für bedrohte und mißhandelte Frauen
und deren Kinder: 0631/17000

L-ANON: Selbsthilfe der Verwandten
und Freunde von Alkoholkranken,
Kaiserslautern, Conradstr. 2
Treffen: Dienstag, Mittwoch, Freitag,
19.30 Uhr, Telefon 0631/19295 und
06356/1224

Aids-Hilfe-Kaiserslautern: Pariser
Str.23, Tel. 0631/19411 (Montag +
Freitag 19.00 - 21.00 Uhr, Mittwoch
18.00 - 20.00 Uhr)

Deutsche Ilco, Hilfe für Stomaträger:
Gruppe Kusel. Weitere Information:
Adolf Bender, Tel. 06788/829 sowie
im Internet unter www.ilco.de

Ambulanter Dienst, Reha-Westpfalz:
Hausfrühförderung, häusliche Pflege,
Betreuung und Beratung für Behin-
derte sowie therapeutische Versor-
gung nach Schlaganfall/Hirnverlet-
zung.
66849 Landstuhl, Am Rothenborn,
Tel. 06371/934275-276, Fax 06371-
934424.
Störungen Erdgasversorgung
Stadtwerke Homburg GmbH
Rufbereitschaft: 
Tel.: 06841/694-0
Fragen zur Erdgasversorgung:
Energieberatung-Stadtwerke 
Homburg: 06841/694-220
Tierschutzverein im Landkreis Kusel
e.V., Postfach 1336, 66865 Kusel
Telefonnummern:
1. Vorsitzende Christine Fauß, 
Tel.: 0175/4117712
Schatzmeister Jutta Keller
Tel.: 0160/94838930
www.tierschutz-kusel.de

- VERÖFFENTLICHUNG OHNE GEWÄHR -
Verbandsgemeinde 
Oberes Glantal
Rufnummer Zentrale:

06373/504-0
Feuerwehr 
Verbandsgemeinde 
Oberes Glantal

- Notruf 112 - 

Ökumenische Sozialstation
Brücken e.V. 
Ambulante-Hilfe-Zentrum
Pflegedienst, hauswirtschaft liche
Hilfe, Tagesbegegnungsstätte,
Beratung, Service warmer Mittag-
stisch, Familienpflege. Paulen-
grunder Str. 7a, 66904 Brücken
Telefon: 06386/9219-0
Rund um die Uhr für Sie 
erreichbar
www.sozialstation-bruecken.de

Ambulanter Hospiz- und 
Palliativer Beratungsdienst 
Kusel - Ramstein - Landstuhl -
Westrich
Beratung und Unterstützung
schwerkranker und sterbender
Menschen bei Schmerzen und
psychosozialen Problemen, 
Schwebelstraße 8, 66869 Kusel
Telefon: 06381/425769. Email: 
hospiz.kusel@caritas-speyer.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Haushaltsassistenz:              
Hauswirtschaftliche Dienstleis -
tungen, Fahrdienst und Betreuungs-
angebote für Senioren, Pflegebedürf-
tige und Familien, Unterstützung für
Kranke, Genesende, Behinderte.
Hausnotrufsystem:                
Sicherheit für Senioren, Kranke, Be-
hinderte, Alleinstehende.
Essen auf Rädern:                  
Tiefkühlmenüs, Vollkost und Diät-
kost.
Sozialkaufhaus:                      
Secondhandbekleidung und -möbel.
Geschäftsstelle:                      
Trierer Str. 39, Kusel, 
Tel. 06381/9246-20
Kleiderkammer:                      
Industriestr. 45 (Gewerbegebiet),
Kusel, Tel. 06381/ 425861

Schuldner- und Insolvenzberatung
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Trierer Str. 39, 66869 Kusel
Tel: 06381/924615

AWO Betreuungsverein
Trierer Str. 60, 66869 Kusel
Tel.: 06381/993277/78
Email: 
betreuungsverein-kusel@t-online.de
Fax: 06381/993279

Mobilitas
ambulanter Pflege- und Betreuungs-
dienst Schönenberg-Kübelbg., Glan-
str. 44., Frau Schmidt Kerstin. 
Mo - Fr 09.15 - 14.30 Uhr,
Tel. 06373/829992
Beratung kostenlos und neutral!
Pflegerufbereitschaft rund um d. Uhr.
Wir pflegen bei Ihnen zu Hause

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstags von 9.00 - 12.00 Uhr, an
Sonn- u. Feiertagen v. 11.00 - 12.00
Uhr.  Zu erfragen ist der jeweilige Not-
falldienst unter der Tel.-Nr. 06373/
893770

Augenärztlicher Notfalldienst:
zu erfragen ist der jeweilige Notdienst
unter der Tel.-Nr. 0631/ 89290929

Ärztlicher Notfalldienst
Zuständig ist der Bereitschafts-
dienstzentrale im Westpfalzklinikum
Kusel, I. Flur 1, Tel.: 06381/ 935 935.

Wir bitten in jedem Erkrankungsfall
um telefonische Vorankündigung
Dienstzeiten:
Montag 19.00 Uhr 
bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr
bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr
bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr
bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr
bis Montag 07.00 Uhr
Vortag eines Feiertages 18.00 Uhr
bis zum nächsten Werktag 07.00 Uhr
Sprechstunden:
Samstag und Sonntag
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Die Bereitschaftsdienste der im Raum
Bruchmühlbach/Miesau prak tizie -
ren-den Ärzte u. Zahn ärzte können
beim Anrufbeantworter des jeweili-
gen Hausarztes in Erfahrung gebracht
werden.

Beratungsstellen 
im Haus der Diakonie
Marktstr. 31 in 66869 Kusel
Tel.-Nr.: 06381/422900
Fax-Nr.: 06381/4229099

Erziehungs- 
und Familienberatung
Email: erziehungsberatung.ku-
sel@diakonie-pfalz.de
Suchtberatung, Jugend- und
Drogenberatung, Angehörigen-
beratung, Prävention
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Fachdienst Glückspielsucht
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
(staatlich anerkannt)
Email: 
slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Sozial- und Lebensberatung
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Kindererholung, Müttergene-
sungs- und Mutter-Kind-Kuren
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de

Haus der Diakonie Landstuhl
Hauptstraße 5, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/2846
Email: 
slb.landstuhl@diakonie-pfalz.de
Unsere Beratungsangebote
Sozial- und Lebensberatung
Schwangerschafts- und Schwager-
schaftskonfliktberatung 
(staatl. anerkannt)
Kurberatung 
(Mütterkuren, Mutter-/Vater-Kind-
Kuren, Kinder- und Jugenderho -
lungen, Familienerholungen)
Termine nach Vereinbarung
Vertraulich-kostenfrei - auf
Wunsch anonym
Haus der Diakonie Kaiserslautern
Interventionsstelle gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen
und Stalking
Tel.: 0631/37108425
Email: interventionsstelle.kaisers-
lautern@diakonie-pfalz.de
Vertraulich-kostenfrei - 
auf Wunsch anonym

Ehrenamtsbörse
des Landkreises Kusel
Vielseitige Dienste für hilfebedür-
tige Personen
Kontakte
in den Verbandsgemeinden:
Waldmohr 06373/2910
Glan-Münchweiler 06384/323
Initiative des Kreisseniorenrates Kusel

Rufbereitschaft der Ver-
bandsgemeindewerke
Eigenbetrieb  
Wasser  |  Abwasser
Bereich Wasser 
(VG Oberes Glantal)
Treten außerhalb der allgemeinen
Bürozeiten Probleme bei der Was-
serversorgung (Rohrbrüche, Un-
dichtigkeiten, Druckabfälle usw.)
auf oder erkennen Sie sonstige
Unregelmäßigkeiten an öffentli-
chen Anlagen (Ausfall der Stra-
ßenbeleuchtung, plötzliche Fahr-
bahnänderungen usw.) so rufen
Sie für das Gebiet der Verbands-
gemeinde Oberes Glantal die Te-
lefon-Nr. 0171 / 5065303 an.

Bereich Abwasser 
(Gebiet Süd und Nord):
Treten außerhalb der allgemeinen
Bürozeiten Probleme bei der Ent-
wässerung (Verstopfungen, Rück-
stau usw.) auf oder erkennen Sie
sonstige Unregelmäßigkeiten in
Zusammenhang mit der Abwas-
serbeseitigung oder an Gewäs-
sern (z.B. Gewässerverschmut-
zungen, Ölspuren) so rufen Sie für
den Bereich der Ortsgemeinden:
* Breitenbach, Dunzweiler, Wald-

mohr, Frohnhofen, Altenkirchen,
Dittweiler und Schönenberg-Kü-
belberg die Telefon-Nr. 06373 /
8290320 an (Gebiet Süd).

* Ohmbach, Brücken, Gries, Börs-
born, Glan-Münchweil., Hensch-
tal,Herschweiler-Pettersheim,
Hüffler, Krottelbach, Langen-
bach, Matzenbach, Nanzdiet-
schweiler, Quirbach/Pfalz, 
Steinbach am Glan, Rehweiler 
und Wahnwegen die Telefon-Nr. 
06383/927681 an (Gebiet Nord).

Sie wollen eine Störung melden?
Dann wählen Sie die entsprechen-
de Telefonnummer. Der Telefonan-
ruf wird von einer Sprachbox an-
genommen. Bitte teilen Sie Ihren
Namen sowie Ihre Telefonnum-
mer, unter der Sie erreichbar sind,
mit. Nennen Sie uns den festge-
stellten Schaden (z.B. Wasser tritt
aus dem Gehweg aus) mit Ortsbe-
zug (Straße, Hausnummer sowie
Gemeinde). Sie werden umgehend
(in der Regel nicht länger als 3 bis
10 Minuten) vom Rufbereit-
schaftspersonal zurückgerufen.

Schönenberg-Kübelberger Tafel
für bedürftige Menschen in der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal.
Ausgabestelle: 
Zum Krämel 7, 66904 Brücken 
(neben ev. Kirche)
Öffnungszeiten: 
Dienstag 10:00-11:00 Uhr und
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr
Bedürftigkeit: 
Anträge gibt es in den Bürger-
büro’s der Verbandsgemeinde
Auskünfte z. Bedürftigkeit: 
VG-Verwaltung, Herr Tobias We-
ber, Tel.:  06373-504-201, 
t.weber@vgog.de
Konto:
KSK Kusel, IBAN: 
DE10 5405 1550 0050 0103 47
www.schoenenberg-kuebelberger-
tafel.de

Ambulanter Pflege- und 
Betreuungsdienst  
Inhaber W. Tremmel & 
M. Tremmel
St. Wendeler Straße 16, 
66892 Bruchmühlbach-Miesau,
Tel. 06372/995751
Rathausstr. 6, 66914 Waldmohr, 
Tel. 06373/508641 
Wir sind rund um die Uhr für Sie
erreichbar.

Sozialverband 
VdK Rheinland-Pfalz
Kreisverband Kusel
Geschäftsstelle Lehnstraße 34,
66869 Kusel
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. bis Do. : 08.30 bis 12.00 Uhr
Freitags geschlossen
1. Mittwoch im Monat Service-
nachmittag für Arbeitnehmer von
14.00 - 17.30 Uhr
Telefon: 06381/425 044 - 0
Telefax: 06381/425 044 - 29
E-Mail: kv-kusel@vdk.de
Termin nur nach telefonischer
Vereinbarung

Bürgerbus Oberes Glantal
Montag und Mittwoch
13.00 bis 16.00 Uhr 
Telefon: 06373/504-108, Email:
buchung@buergerbus-og.de
www.buergerbus-og.de

Deutsche Rheuma-Liga
Arbeitsgemeinschaft Kusel
Hauptstr. 59, 66909 Nanzdietschweiler
Tel.: 06383/1386
Email: kusel@rheuma-liga-rlp.de



Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gemeinsame Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen

Hinweis für alle amtlichen Bekanntmachungen gemäß § 27 a VwVfG
Die öffentlichen bzw. ortsüblichen Bekanntmachungen sind im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse 

www.vgog.de abrufbar

Nachbarschaftshilfen in den Ortsgemeinden 
der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Die Corona-Pandemie mit den einhergehenden Beschränkungen stellt unser gesamtes
 Leben vor große Herausforderungen. Auch in den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal haben sich Menschen bereit erklärt, sich gegenseitig zu helfen und zu
 unterstützen. Die Hilfsangebote der Nachbarschaftshilfen richten sich an Menschen, die
zu den Risikogruppen gehören oder aus anderen Gründen Unterstützung benötigen und
beinhalten das Einkaufen von Lebensmitteln und andere wichtige Botengänge. Die Koor-
dination erfolgt vor Ort in den einzelnen Ortsgemeinden. Leider können wir in dieser Aus-
gabe des Wochenblattes aus Platzgründen die Flyer nicht einzeln unter den jeweiligen
Ortsgemeinden veröffentlichen. Da wir Sie aber über die  Initiativen vor Ort informieren
möchten, beschränken wir uns auf eine Zusammenfassung aller Angebote in tabellari-
scher Form. Die Flyer finden Sie darüber hinaus auf der Home page der Verbandsgemeinde
www.vgog.de unter der Rubrik „Aktuelle News zum Corona-Virus/Nachbarschaftshilfen in
den Ortsgemeinden“.

Ortsgemeinde                      Ansprechpartner/in                                     Telefon/Mobil
Altenkirchen                             Nachbarschaftsprojekt Cor-Nah                     06386/9979995 
                                                     Prot. Pfarramt Altenkirchen                              06386/218
Börsborn                                    Ortsbürgermeister Uwe Bier                            06383/579833
                                                     Ralf Mang                                                              06383/6122
                                                     Klaus Schillo                                                         06383/1536
                                                     Uta und Max Weber                                            06383/7174
                                                     Katja Fehrentz                                                      06383/6567
Breitenbach                              Ortsbürgermeister Johannes Roth                  0170/3898389
                                                     Natascha Blum                                                     0151/16838198
Frohnhofen                                Nachbarschaftsprojekt Cor-Nah                     06386/9979995 
                                                     Prot. Pfarramt Altenkirchen                              06386/218
Glan-Münchweiler                  Ortsbürgermeister Karl-Michael Grimm       0152/34233828
                                                     Ute Moldenhauer                                                0177/5155990
Gries                                           Ortsbürgermeister Olaf Klein                           0152/23664089
                                                     Frank Heil                                                               0176/34482029
                                                     Rainer Krupp                                                         0159/02168000
                                                     Reiner Klein                                                           0177/3936744
Henschtal                                  Ortsbürgermeister Roger Decklar                   06383/993181
                                                     Heike von Mühlen                                               06383/5504
                                                     Nicole Bültmann                                                  06383/6383

Herschweiler-Pettersheim   Ortsbürgermeisterin Margot Schillo              06384/993234
                                                     Pfarrer Robin Braun, Prot. Kirchengem.        06384/385
Hüffler                                         Ortsbürgermeister Helge Schwab                  0172/1360660
                                                     Elke Klinck                                                             0177/4680680
Krottelbach                             Ortsbürgermeister Karlheinz Finkbohner     0171/7324146
Langenbach                              Ortsbürgermeister Wolfgang Schneider       06384/7295
Matzenbach                              1. Beigeordnete Andrea Müller                       0170/5752738
Nanzdietschweiler                  Menschenhilfe Nanzdietschweiler
                                                     erreichbar Mo.-Do. 17 bis 20 Uhr                   06383/7056
                                                     oder                                                                         0151/16549925
                                                     Mo. und Mi. 9 bis 11 Uhr                                  0176/26748411
Ohmbach                                   Sarah Burger                                                        0151/20787319
Quirnbach/Pfalz                      Quirnbach in Takt                                                06383/4864063 
                                                     oder                                                                        0151/59855574
                                                     Ortsbürgermeisterin Stefanie Körbel            06383/7221
                                                     Kathi Körbel                                                          0151/24018404
Rehweiler                                  Ortsbürgermeister Frank Scholz                     0151/17886409
Schönenberg-Kübelberg       Nachbarschaftshilfe Schönenberg-
                                                     Kbg. Dominik Velten                                          0160/7422411
                                                     Gabriele Müller                                                    0172/3957968
                                                     EC-Gemeinde: Sonja Kizler                               06373/8969111
                                                     Kultur- und Heimatverein Sand e.V.              0152/53150717
Steinbach am Glan                 Helma Fichtl                                                          06383/7022
                                                     Daniel Fehrentz                                                    06383/928808 
                                                     oder                                                                        0176/84877642
Wahnwegen                          Svenja Jung                                                           06384/993422
Waldmohr                                Ökumenische Krankenpflegeverein 
                                                     Waldmohr und beide Kirchengemeinden
                                                     P. Bockhorn und R. Saalfeld                            06373/8926479
                                                     (Mo.-Fr. 8 bis 12 Uhr)
                                                     Dieter Brutscher (Mo.-Sa. 10 bis 17 Uhr)     06373/9153
                                                     Manfred Glaser                                                    06841/7593240
                                                     (Mo.-Sa. 11 bis 19 Uhr und für 
                                                     kurzfristige Aufträge und Notfälle)

Verspätete Wasserabrechnung 2019  
in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Mit dem Beschluss der Entgeltsatzung Wasser und Entgeltsatzung Schmutzwasser der Verbandsgemein-
de Oberes Glantal, wurden die ehemaligen Abrechnungsgebiete Glan-Münchweiler, Schönenberg-Kübel-
berg und Waldmohr zum 01.01.2020 vereinheitlicht. Die notwendige Vereinheitlichung führte zu einem
erheblichen Verwaltungsaufwand für Verwaltung und Software-Firma, welche noch nicht abgeschlossen
werden konnten. 

Der gewohnte Zeitraum für die Bescheidzustellung der Wasser- und Schmutzwasserabrechungen können
daher nicht eingehalten werden. Die Bescheidzustellung ist für Mai 2020 eingeplant. 
Bis zum Abschluss der Umstellungsarbeiten können auch keine Vorausleistungen 2020 festgesetzt wer-
den, daher sind auch bis zur verspäteten Bescheidzustellung noch keine Vorausleistungen zu entrichten.  

Wir bitten Sie um Ihre Geduld und werden Sie in den nächsten Wochen nochmals ausführlich über die
Vereinheitlichung und den daraus resultierenden Änderungen informieren.

Mit freundlichen Grüßen
Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Das Fundamt 
Schönenberg-Kübelberg
meldet:
Im Bürgerbüro Schönenberg-Kübelberg wurde ein Handy (Fundort:
Schönenberg) als Fundsache gemeldet. 

Wer Eigentumsansprüche geltend machen kann, meldet sich bitte
im Bürgerbüro Schönenberg-Kübelberg der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal, Tel. 06373/504-210.

Woche für Woche zur Stelle:
I h r h g f h h f g h f g h f g h g f



Altenkirchen
11.04.   Manfred Hutt                      79
12.04.   Marlene Jung                      71
13.04.   Monika Höh                         70
13.04.   Klaus Schmuck                  76
14.04.   Gerd Jung                             76

Breitenbach
10.04.   Christa und Adelbert
               Breit
              Goldene Hochzeit
12.04.   Astrid Klipstein                  70
12.04.   Alois Lanzer                        71
14.04.   Albert Lotschütz                 90
15.04.   Peter Weitmann                 72

Brücken
10.04.   Udo Hollmann                    71
11.04.   Franz Lill                               81
12.04.   Barbara Klein                      75

12.04.   Ottilie Lang                          82
12.04.   Werner Sigmund                76
13.04.   Ruthild Huber                     78
14.04.   Günter Müller                     80
15.04.   Luise Kurz                            86

Dittweiler
11.04.   Helmi Schmöger                72
13.04.   Ekhard Binzel                     74

Dunzweiler
16.04.   Viktor Bäcker                      76

Frohnhofen
16.04.   Maria und Giovanni
               Terranova
              Goldene Hochzeit

Glan-Münchweiler
09.04.   Inge Berg                             70

15.04.   Artur Schiffmann               86

Gries
11.04.   Sigurt Schönwolf               75

Henschtal
11.04.   Hermann Porada                83

Herschweiler-Pettersheim
10.04.   Hildegund Krüger              79
11.04.   Inge Reusemann                71
14.04.   Alwine Penna                      85

Langenbach
14.04.   Valentin Haßdenteufel     70

Nanzdietschweiler
10.04.   Hannelore Müller               72
11.04.   Irmgard Elstner                  90
14.04.   Ilse Rau                                72

Ohmbach
12.04.   Wilhelm Henn                     80
13.04.   Alois Krupp                          92

Quirnbach
14.04.   Norbert Fauß                       72

Schönenberg-
Kübelberg

OT Kübelberg
12.04.   Philomena Simonis           87
13.04.   Anthony Foy                        77
16.04.   Maria Trautmann               76

OT Sand
12.04.   Karl Klensch                        71
15.04.   Wera Hermann                   75

Schmittweiler

10.04.   Erich Wagner                      92

OT Schönenberg
09.04.   Annerose Dengler              80
10.04.   Gudrun Banik                     80
10.04.   Ernst Reger                          88
14.04.   Hildegard Glatz                  90

Steinbach
13.04.   Christine Dümig                 74

Waldmohr
09.04.   Wladimir Just                      70
10.04.   Yvonne Jung                        72
11.04.   Klaus Philippsen                76
11.04.   Ursula Weber                      80
15.04.   Waldemar Jacob                 82
15.04.   Edith Miles                          73
15.04.   Ewald Pahler                       72
16.04.   Jürgen Krück                       78

Unsere Jubilare

DUNZWEILER

Friedhofssatzung
der Ortsgemeinde Dunzweiler vom 27. März 2020
Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Vorschriften
§   1 Geltungsbereich 
§   2 Friedhofsverwaltung/ Friedhofs-

zweck
§   3 Schließung und Aufhebung

2. Ordnungsvorschriften
§   4 Öffnungszeiten
§   5 Verhalten auf dem Friedhof
§   6 Ausführen gewerblicher Arbeiten

3. Allgemeine Bestattungsvorschriften
§   7 Allgemeines, Anzeigepflicht, Be-

stattungszeit
§   8 Särge
§   9 Grabherstellung 
§ 10 Ruhezeit 
§ 11 Umbettungen

4. Grabstätten
§ 12 Allgemeines, Arten der Grabstät-

ten
§ 13 Reihengrabstätten 
§ 14 Wahlgrabstätten 
§ 15 Urnengrabstätten 
§ 16 Ehrengrabstätten

5. Gestaltung der Grabstätten
§ 17 Allgemeine 

Gestaltungsgrundsätze 

6. Grabmale
§ 18 Gestaltung der Grabmale und

der Grabstätten
§ 19 Zustimmungserfordernis zum Er-

richten und Ändern von Grabma-
len 

§ 20 Standsicherheit der Grabmale 
§ 21 Verkehrssicherungspflicht für

Grabmale 
§ 22 Entfernen von Grabmalen

7. Herrichten und Pflege von Grab-
stätten

§ 23 Herrichten und Instandhalten
von Grabstätten

§ 24 Vernachlässigte Grabstätten

8. Leichenhalle

§ 25 Benutzen der Leichenhalle

9. Schlussvorschriften
§ 26 Alte Rechte 
§ 27 Haftung 
§ 28 Ordnungswidrigkeiten 
§ 29 Gebühren 
§ 30 Inkrafttreten

1. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN
§ 1 
Geltungsbereich
(1) Diese Satzung gilt für den Friedhof

in Dunzweiler.

§ 2
Friedhofsverwaltung/ 
Friedhofszweck
(1) Die Friedhofsverwaltung besteht

aus dem Ortsbürgermeister oder
dessen ständigem Vertreter und
der zuständigen Abteilung bei der
Verbandsgemeindeverwaltung
Oberes Glantal.

(2) Der Friedhof ist eine nicht rechts-
fähige Anstalt (öffentliche Einrich-
tung der Gemeinde).

(3) Er dient der Bestattung derjenigen
Personen, die
a. bei ihrem Tode Einwohner der

Gemeinde waren
b. die vor ihrem Wegzug in eine

Pflege- oder Alterseinrichtung
Bürger der Gemeinde waren

c. ein besonderes Recht auf Be-
stattung in einer bestimmten
Grabstätte haben oder

d. ohne Einwohner zu sein in der
Gemeinde verstorben sind oder
tot aufgefunden wurden, wenn
diese keinen festen Wohnsitz
hatten, ihr Wohnsitz unbekannt
war oder ihre Überführung an
den Wohnsitz unverhältnis-
mäßige Kosten verursachen
würde. Die Gemeinde, in der
eine Person verstorben oder tot
aufgefunden worden ist, hat
eine Bestattung auch aus Grün-
den der öffentlichen Sicherheit
oder Ordnung zu dulden (gem. §

2 Abs. 2 Satz 2 und 3 BestG).
e. Für ortsfremde Personen, die

keinen Bezug zur Gemeinde hat-
ten, kann ein „Auswärtigen-Zu-
schlag“ erhoben werden

f. In besonderen Fällen entschei-
det der Ortsbürgermeister in Ein-
vernehmen mit der Friedhofsver-
waltung

Die Bestattung anderer Personen be-
darf der vorherigen Zustimmung der
Friedhofsverwaltung

§ 3
Schließung und Aufhebung
(1) Der Friedhof oder Teile des Fried-

hofes können ganz oder teilweise
für weitere Bestattungen oder Bei-
setzungen gesperrt (Schlie ßung)
oder anderen Zwecken gewidmet
werden (Aufhebung) - vgl. § 7
BestG -

(2) Durch die Schließung wird die
Möglichkeit weiterer Bestattungen
und Beisetzungen ausgeschlos-
sen. Soweit durch die Schließung
das Recht auf weitere Bestattun-
gen oder Beisetzungen in Wahl-
oder Urnenwahlgrabstätten (Son-
dergräber) erlischt, wird dem Nut-
zungsberechtigten für die restli-
che Nutzungszeit bei Eintritt eines
weiteren Bestattungs- oder Beiset-
zungsfalles auf Antrag eine andere
Wahl- bzw. Urnengrabstätte zur
Verfügung gestellt. Außerdem
kann er die Umbettung verlangen,
soweit die Nutzungszeit noch
nicht abgelaufen ist.

(3) Durch die Aufhebung geht die Ei-
genschaft des Friedhofes als Ru-
hestätte der Toten verloren. Die in
Reihen- oder Urnenreihengrab-
stätten Bestatteten werden, falls
die Ruhezeit noch nicht abgelau-
fen ist, die in Wahl- oder Urnen-
wahlgrabstätten, falls die Nut-
zungszeit noch nicht abgelaufen
ist, auf Kosten der Gemeinde in an-
dere Grabstätten umgebettet.

(4) Schließung oder Aufhebung wer-
den öffentlich bekannt gemacht.
Der Nutzungsberechtigte einer
Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte
erhält außerdem einen schriftli-
chen Bescheid, wenn sein Aufent-
halt bekannt oder über das Ein-
wohnermeldeamt zu ermitteln ist.

(5) Umbettungstermine werden einen
Monat vorher öffentlich bekannt
gemacht. Gleichzeitig werden sie
bei Wahl- oder Urnenwahlgrab-
stätten den Nutzungsberechtig-
ten, bei Reihen- oder Urnenreihen-
grabstätten - soweit möglich - ei-
nem Angehörigen des Verstorbe-
nen mitgeteilt.

(6) Ersatzgrabstätten werden von der
Gemeinde auf ihre Kosten entspre-
chend den Grabstätten auf dem
aufgehobenen bzw. geschlosse-
nen Friedhof oder dem Friedhofs-
teil hergerichtet. Die Ersatzwahl-
grabstätten werden Gegenstand
des Nutzungsrechts. 

2. ORDNUNGSVORSCHRIFTEN
§ 4
Öffnungszeiten
(1) Die Öffnungszeiten werden an den

Eingängen durch Aushang be-
kannt gegeben. Zu anderen Zeiten
darf der Friedhof nur mit Erlaubnis
der Friedhofsverwaltung betreten
werden.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus
besonderem Anlass das Betreten
des Friedhofes oder einzelner
Friedhofsteile vorübergehend un-
tersagen.

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof
(1) Die Besucher haben sich auf dem

Friedhof der Würde des Ortes ent-
sprechend zu verhalten. Die An-
ordnungen des Friedhofsperso-
nals sind zu befolgen

(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den
Friedhof nur in Begleitung Erwach-
sener betreten.

(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere
nicht gestattet:
a) die Wege mit Fahrzeugen aller

Art zu befahren; Kinderwagen
und Rollstühle sowie Handwa-
gen zur Beförderung von Materi-
al zur Grabherstellung, leichte
Fahrzeuge von zugelassenen
Gewerbetreibenden und Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung
sind ausgenommen,

b) Waren aller Art, sowie gewerbli-
che Dienste anzubieten,

c) an Sonn- und Feiertagen und in
der Nähe einer Bestattung oder
Gedenkfeier störende Arbeiten
auszuführen,

d) Druckschriften zu verteilen und
zu plakatieren,

e) den Friedhof und seine Einrich-
tungen, Anlagen und Grabstät-
ten zu verunreinigen oder zu be-
schädigen oder unzulässiger
Weise zu betreten,

f) Abraum außerhalb der dafür be-
stimmten Stellen abzuladen,

g) Tiere - ausgenommen Blinden-
hunde - mitzubringen und im
Friedhofsbereich anzubinden,

h) zu spielen, zu lärmen und Mu-
sikwiedergabegeräte zu betrei-
ben.

i) Gewerbsmäßig zu fotografieren,
es sei denn,
aa) ein entsprechender Auftrag

eines Nutzungsberechtigten
liegt vor oder bb) die Fried-
hofsverwaltung hat zuge-
stimmt. Für das Verwaltungs-
verfahren finden die Bestim-
mungen über die Genehmi-
gungsfiktion nach § 42 a des
Verwaltungsverfahrensgeset-
zes (VwVfG) mit der Maßgabe
Anwendung, dass die Frist
nach § 42 a Abs. 2 Satz 1
VwVfG vier Wochen beträgt. 
Das Verfahren kann über ei-
nen einheitlichen Ansprech-
partner im Sinne des § 1 Abs.
1 des Gesetzes zur Einrich-



tung einheitlicher Ansprech-
partner (4. VwVfÄndG) abge-
wickelt werden.

(4) Feiern und andere nicht mit einer
Bestattung/ Beisetzung zusam-
menhängende Veranstaltungen
bedürfen der Zustimmung der
Friedhofsverwaltung; sie sind spä-
testens vier Tage vorher anzumel-
den.

§ 6
Ausführen gewerblicher Arbeiten
(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner

und sonstige mit der Gestaltung
und Instandhaltung von Gräbern
befasste Gewerbetreibende dür-
fen auf dem Friedhof gewerbliche
Arbeiten nur ausführen, wenn sie
in fachlicher, betrieblicher und
persönlicher Hinsicht zuverlässig
sind.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann Ge-
werbetreibenden allgemein oder
im Einzelfall die gewerbliche Tätig-
keit auf dem Friedhof untersagen,
wenn diese in fachlicher, betriebli-
cher oder persönlicher Hinsicht
unzuverlässig sind oder gegen die
Bestimmungen der Friedhofssat-
zung verstoßen oder wiederholt
Arbeiten auf dem Friedhof unsach-
gemäß ausgeführt haben.

(3) Das Verbot kann befristet oder un-
befristet erteilt werden. Das Ver-
schulden von Mitarbeitern oder
Beauftragten des jeweiligen Ge-
werbebetriebes wird diesem zuge-
rechnet.

3. ALLGEMEINE BESTATTUNGSVOR-
SCHRIFTEN

§ 7
Allgemeines, Anzeigepflicht, 
Bestattungszeiten
(1) Jede Bestattung ist unverzüglich

nach Eintritt des Todes bei der
Friedhofsverwaltung anzumelden.
Für die Beisetzung von Aschen gilt
§ 15 Abs. 4.

(2) Wird eine Bestattung oder Beiset-
zung in einer vorher erworbenen
Wahlgrabstätte/ Urnenwahlgrab-
stätte beantragt, ist auch das Nut-
zungsrecht nachzuweisen.

(3) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort
und Zeit der Bestattung im Beneh-
men mit den Angehörigen und der
zuständigen Religionsgemein-
schaft fest. Bestattungen werden
grundsätzlich werktags von Mon-
tag bis einschließlich Freitag bis
16:30 Uhr vorgenommen. An
Sonn- und Feiertagen werden kei-
ne Bestattungen durchgeführt. An
Samstagen können Bestattungen
in Ausnahmefällen erlaubt wer-
den. Im Übrigen gelten die Bestim-
mungen des § 15 BestG.

(4) Aschen müssen spätestens zwei
Monate nach der Einäscherung
beigesetzt werden, andernfalls
werden sie auf Kosten des Bestat-
tungspflichtigen (Verantwortli-
chen gem. § 9 BestG) in einer Ur-
nenreihengrabstätte beigesetzt.

(5) In jedem Sarg darf nur eine Leiche
bestattet werden. Es ist jedoch ge-
stattet, eine Mutter mit ihrem nicht
über 2 Jahre alten Kind in einem
Sarg zu bestatten. Mit Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung
können auch Geschwister im Alter
bis zu 2 Jahren in einem Sarg be-
stattet werden.

§ 8
Särge und Urnen
(1) Die Särge müssen festgefügt und

so abgedichtet sein, dass jedes
Durchsickern von Feuchtigkeit
ausgeschlossen ist. Sie müssen
leicht verrottbar sein, soweit
nichts Anderes ausdrücklich vor-
geschrieben ist.

(2) Die Särge sollen höchstens 2,05 m
lang, 0,75 m hoch und im Mittel-
maß 0,75 m breit sein. Sind in Aus-
nahmefällen größere Särge erfor-
derlich, ist die Zustimmung der
Friedhofsverwaltung bei der An-
meldung der Bestattung einzuho-
len. Die Särge für Kindergräber
dürfen höchstens 1,40 m lang,
0,50 m hoch und im Mittelmaß
0,50 m breit sein.

(3) Urnen müssen in ihrer Beschaf-
fung ökologisch abbaubar sein
und dürfen maximal einen Durch-
messer von 28 cm haben.

§ 9
Grabherstellung
(1) Die Gräber werden von dem Fried-

hofspersonal bzw. den Beauftrag-
ten der Friedhofsverwaltung aus-
gehoben und wieder verfüllt.

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber be-
trägt von der Erdoberfläche (ohne
Hügel) bis zur Oberkante des Sar-
ges mindestens 0,90 m, bis zur
Oberkante der Urne mindestens
0,50 m. Bei Tiefengräbern (§ 14
Abs. 3) beträgt die Tiefe der Grab-
sohle 2,40 m.

(3) Die Gräber für Erdbestattungen
müssen voneinander durch minde-
stens 0,30 m starke Erdwände ge-
trennt sein.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grab-
zubehör vorher auf seine Kosten
entfernen zu lassen. Sofern beim
Ausheben der Gräber, Grabmale,
Fundamente oder Grabzubehör
durch die Friedhofsverwaltung
entfernt werden müssen, sind die
dadurch entstehenden Kosten
durch den Nutzungsberechtigten
der Friedhofsverwaltung zu erstat-
ten.

§ 10
Ruhezeit
Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25
Jahre. 
Die Ruhezeit für Aschen beträgt 15
Jahre.

§ 11
Umbettungen
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätz-

lich nicht gestört werden.
(2) Umbettungen von Leichen und

Aschen bedürfen, unbeschadet
der sonstigen gesetzlichen Vor-
schriften, der vorherigen Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung.
Die Zustimmung kann nur bei
Vorliegen eines wichtigen Grun-
des erteilt werden; bei Umbettun-
gen innerhalb der Gemeinde in
den ersten 2 Jahren der Ruhezeit
nur bei Vorliegen eines dringen-
den öffentlichen Interesses. Um-
bettungen aus einer Reihengrab-
stätte/ Urnenreihengrabstätte in
eine andere Reihengrabstätte/
Urnenreihengrabstätte sind in-
nerhalb der Gemeinde nicht
zulässig. § 3 Abs. 2 bleibt un-
berührt.

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vor-
handene Leichen- oder Aschenre-
ste können mit vorheriger Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung in
belegte Grabstätten umgebettet
werden.

(4) Umbettungen erfolgen nur auf An-
trag; antragsberechtigt sind bei
Umbettungen aus Reihengrabstät-
ten/ Urnenreihengrabstätten die
Verantwortlichen nach § 9 Abs. 1
BestG, bei Umbettungen aus Wahl-
grabstätten/ Urnenwahlgrabstät-
ten der jeweilige Nutzungsberech-
tigte. Die Gemeinde ist bei drin-
gendem öffentlichen Interesse be-
rechtigt, Umbettungen vorzuneh-
men.

(5) Umbettungen werden von der
Friedhofsverwaltung durchge-
führt. Sie kann sich dabei auch ei-
nes gewerblichen Unternehmens
bedienen. Sie bestimmt den Zeit-
punkt der Umbettung.

(6) Die Kosten der Umbettung und den
Ersatz von Schäden, die an be-
nachbarten Grabstätten und Anla-
gen durch Umbettungen entste-
hen, hat der Antragsteller zu tra-
gen.

(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der
Nutzungszeit wird durch eine Um-
bettung nicht unterbrochen oder
gehemmt.

(8) Leichen und Aschen dürfen zu an-
deren als zu Umbettungszwecken
nur auf behördliche oder richterli-
che Anordnung hin ausgegraben
werden.

4. GRABSTÄTTEN
§ 12
Allgemeines, 
Arten der Grabstätten
(1) Die Grabstätten werden unter-

schieden in
a. Reihengrabstätten,
b. Wahlgrabstätten (nur einstellig -

die Neuanlage von zweistelligen
Wahlgrabstätten ist nicht mehr
möglich)

c. Rasenreihengrabstätten
d. Rasenwahlgrabstätten (nur ein-

stellig)
e. Urnengrabstätten als Reihen-

und Wahlgrabstätten (nur zwei-
stellig)

f. Urnenreihenbaumgrabstätten
g. Ehrengrabstätten.

(2) Die Grabstätten bleiben Eigentum
des Friedhofseigentümers. An ih-
nen können Rechte nur nach die-
ser Satzung erworben werden. Es
besteht kein Anspruch auf Verlei-
hung des Nutzungsrechts an einer
der Lage nach bestimmten Grab-
stätte oder auf Unveränderlichkeit
der Umgebung.

(3) Es wird grundsätzlich der Reihe
nach beigesetzt.

(4) Ausgenommen hiervon sind Eh-
rengrabstätten.

(5) Beisetzungen in Urnenbaumgrab-
stätten, Urnenrasengrabstätten
(ein- und zweistellig) und Rasen-
reihengrabstätten (mit und ohne
Tieferlegung) erfolgen erst nach
der baulichen Fertigstellung der
dafür vorgesehenen Flächen.

§ 13
Reihengrabstätten
(1) Reihengrabstätten sind Grabstät-

ten (Einzelgräber) für Erdbestat-
tungen, die der Reihe nach belegt

und im Todesfall für die Dauer der
Ruhezeit des zu Bestattenden
schriftlich zugeteilt werden.
Ein Wiedererwerb des Nutzungs-
rechts an der Reihengrabstätte ist
nicht möglich.

(2) Es werden eingerichtet:
a. Einzelgrabfelder für Verstorbe-

ne bis zum vollendeten 6. Le-
bensjahr (Kindergräber),

b. Einzelgrabfelder für Verstorbe-
ne ab vollendetem 6. Lebens-
jahr

(3) In jeder Reihengrabstätte darf -
außer in den Fällen des § 7 Abs. 5 -
nur eine Leiche bestattet werden.
Ferner wird in Reihengrabstätten
die Beisetzung von Urnen zugelas-
sen, wenn die Restnutzungszeit
der Grabstätte mindestens noch
15 Jahre beträgt. Es dürfen maxi-
mal 2 Urnen in einer Reihengrab-
stätte mit beigesetzt werden. Die
erste Urne ist am Kopfende, die
zweite am Fußende einer Grabstät-
te zu bestatten.

(4) Das Abräumen von Einzelgrabfel-
dern oder Teilen von ihnen nach
Ablauf der Ruhezeiten wird 6 Mo-
nate vorher öffentlich bekannt ge-
macht.

§ 14
Wahlgrabstätten
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstät-

ten für Erdbestattungen, an de-
nen auf Antrag nach Zahlung der
festgesetzten Gebühr ein Nut-
zungsrecht für die Dauer von 25
Jahren (Nutzungszeit) verliehen
wird.

(2) Es wird eine Urkunde, die Beginn
und Ende des Nutzungsrechts
enthält, ausgestellt. Aus dem
Nutzungsrecht ergibt sich die
Pflicht zur Anlage und Pflege des
Grabes.

(3) Wahlgrabstätten werden als ein-
oder zweistellige Grabstätten, als
Einfach- oder Tiefengräber verge-
ben.

Die Wahlgrabstätten werden unter-
schieden in:

a. einstellige Grabstätten mit Tie-
ferlegung

b. zweistellige Grabstätten (je-
doch nur noch als Zweitbele-
gung)

c. zweistellige Grabstätten mit
Tieferlegung

d. einstellige Rasengrabstätten
mit Tieferlegung

e. zweistellige Urnengrabstätten
(s. § 15 Abs. 3)

f. zweistelligen Urnenrasengrab-
stätten

(4) In den Wahlgrabstätten können
der Erwerber und seine Angehöri-
gen bestattet werden.
Als Angehörige gelten:
a. Ehegatte
b. Verwandte auf- und absteigen-

der Linie, Kinder und Geschwi-
ster

(5) Wahlgrabstätten können grund -
sätzlich erst erworben werden,
wenn eine für die Aufnahme in die
Wahlgrabstätte vorgesehene Per-
son verstorben ist und das 55. Le-
bensjahr vollendet hat.

(6) Tieferlegungen an ein- und zwei-
stelligen Grabstätten werden nur
vorgenommen, wenn diese bei

der Erstbestattung beantragt wer-
den.

(7) Während der Nutzungszeit darf
eine weitere Bestattung in einer
Wahlgrabstätte vorgenommen
werden, wenn die Ruhezeit die
Nutzungszeit nicht überschreitet
oder das Nutzungsrecht für die
Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit
verlängert worden ist. Die ent-
sprechende Gebühr ist zu entrich-
ten.
Darüber hinaus kann die Beiset-
zung von maximal zwei Aschenur-
nen in einer Wahlgrabstätte zu-
sätzlich zugelassen werden, so-
fern die Restnutzungsdauer der
Grabstätte mindestens 15 Jahre
beträgt. Die erste Urne ist am
Kopfende, die zweite am Fußende
einer Grabstätte zu bestatten.

(8) Das Nutzungsrecht an einer teil-
belegten Wahlgrabstätte auf dem
Friedhof kann durch besondere
Genehmigung und erneute Zah-
lung der jeweiligen Nutzungsge-
bühr von dem überlebenden Nut-
zungsberechtigten einmal wieder
erworben werden, sofern die Be-
legungsverhältnisse auf dem
Friedhof dies zulassen.

(9) Im Falle des Ablebens des Nut-
zungsberechtigten gehen die
Rechte und Pflichten bzgl. der Ge-
staltung und Pflege der Grabstät-
ten auf die Verantwortlichen im
Sinne des § 9 BestG über.

(10) Nach Erlöschen des Nutzungs-
rechts und nach Ablauf der Ruhe-
frist kann die Gemeindeverwal-
tung über die Grabstätte ander-
weitig verfügen.

(11) Das Nutzungsrecht an Wahlgrä-
bern kann ohne Entschädigung
entzogen werden, wenn die Grab-
stätten nicht den Vorschriften
entsprechend angelegt oder un-
terhalten werden. In diesen Fäl-
len muss zuvor eine schriftliche
Aufforderung ergangen sein.
Sind die Berechtigten nicht zu er-
mitteln, genügt eine öffentliche,
befristete Aufforderung in Form
einer Bekanntmachung.

(12) Neue Wahlgrabstätten als zwei-
stellige Grabstätten werden nicht
mehr angelegt.

§ 15
Urnengrabstätten
(1) Aschen dürfen beigesetzt werden

1. in Urnenreihengrabstätten (ein -
stellig),

2. in Urnenwahlgrabstätten (zwei -
stellig),

3. in Urnenrasengrabstätten (ein-
und zweistellig)

4. in Urnenbaumgrabstätten (ein-
stellig)

5. als Zweitbelegung in Wahlgrab-
stätten und Reihengrabstätten
mit Tieferlegung

6. zusätzlich in Reihengrabstätten
(§ 13 Abs. 3) und Wahlgrabstät-
ten (§ 14 Abs. 7)

(2) Urnenreihengrabstätten sind
Aschenstätten, die der Reihe nach
belegt und erst im Todesfall für die
Dauer von 25 Jahren zur Beiset-
zung abgegeben werden.

(3) Urnenwahlgrabstätten sind
Aschenstätten, für die auf Antrag
ein Nutzungsrecht für die Dauer
von 25 Jahren (Nutzungszeit) ver-
liehen wird. In einer Urnenwahl-



grabstätte dürfen zwei Urnen bei-
gesetzt werden.

(4) Die Nutzungszeit für Urnenrasen-
grabstätten beträgt 15 Jahre.

(5) In Baumgrabstätten erfolgt die
Beisetzung einer Urne im Wurzel-
bereich eines Baumes auf dem
Gelände des Friedhofs. Die Nut-
zungszeit für die Urnenbaumgrab-
stätten beträgt 15 Jahre.
Die Belegung der Baumgrabstät-
ten wird mittels Plan durch die
Friedhofsverwaltung in Abstim-
mung mit der Ortsgemeinde fest-
gelegt.

(6) Die Beisetzung ist bei der Fried-
hofsverwaltung rechtzeitig anzu-
melden. Der Anmeldung sind eine
Ausfertigung der standesamtli-
chen Sterbeurkunde und die Be-
scheinigung des Trägers der Feu-
erbestattungsanlage über die
Einäscherung beizufügen.

(7) Soweit sich aus der Satzung nicht
etwas Anderes ergibt, gelten die
Vorschriften für Reihen- und Wahl-
grabstätten entsprechend auch für
Urnengrabstätten.

§ 16
Ehrengrabstätten
Die Zuerkennung, die Anlage und die
Unterhaltung von Ehrengrabstätten
obliegt ausschließlich dem Friedhof-
sträger. Die Zuerkennung erfordert ei-
nen Beschluss des Ortsgemeindera-
tes.

5. GESTALTUNG DER GRABSTATTEN
§ 17
Allgemeine
Gestaltungsvorschriften
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten

und an die Umgebung anzupas-
sen, dass die Würde des Friedho-
fes in seinen einzelnen Teilen und
in seiner Gesamtlage gewahrt
wird.

(2) Grabstätten können gärtnerisch
und mit Grababdeckungen herge-
stellt werden.

6. GRABMALE
§ 18
Gestaltung der Grabmale 
und der Grabstätten
(1) Grabmäler sind so zu gestalten,

dass die Würde des Friedhofes ge-
wahrt wird.

(2) Auf dem Friedhof sind wahlweise
feste Einfassungen möglich. Die
Einfassungen dürfen eine Höhe
von 15 cm nicht überschreiten und
auch nicht über das Grabfeld hin-
ausragen. Die Räume zwischen
den Gräbern sind mit Trittplatten
ausgelegt. Grabbeete dürfen nicht
über die Höhe der Trittplatten hin-
ausragen.

(3) Auf dem Friedhof sind wahlweise
feste Einfassungen möglich. Aus-
genommen sind hiervon Urnenra-
sen- sowie Urnenbaumgrabstät-
ten.
Die Einfassungen dürfen eine
Höhe von 15 cm nicht überschrei-
ten und auch nicht über das Grab-
feld hinausragen. Die Räume zwi-
schen den Gräbern sind mit Tritt-
platten ausgelegt. Grabbeete dür-
fen nicht über die Höhe der Tritt-
platten hinausragen.

(4) Die Grabmäler dürfen folgende
Maße nicht überschreiten:
a) bei Reihengrabstätten

Höhe 1,00 m, Breite 0,70 m
b) bei Kindergräbern

Höhe 0,60 m, Breite 0,40 m 
c) bei Wahlgrabstätten

Höhe 1,00 m, Breite 1,30 m 
d) bei Urnengrabstätten   

Höhe 0,50 m, Breite 0,50 m 
e) bei Rasengrabstätten

Tiefe 0,35 m, Breite 0,45 m,
Stärke 0,08 m Rasengrabstät-
ten dürfen ausschließlich mit
einer liegenden Grabplatte ge-
staltet werden. Die Beschaf-
fung und Gestaltung der Ra-
sengrabplatte erfolgt durch
den Nutzungsberechtigten. Die
Montage der Rasengrabplatte
erfolgt durch die Ortsgemein-
de, die Kosten hierfür sind von
dem Nutzungsberechtigten zu
tragen.

f) bei Baumurnengrabstätten
Baumurnenreihengrabstätten
erhalten eine Plakette, welche
durch die Ortsgemeinde be-
schafft und graviert wird. Auch
hierfür sind die entstehenden
Kosten von dem Nutzungsbe-
rechtigten zu begleichen.

Grababdeckplatten dürfen die Maße
des Grabfeldes, welche vor Ort auszu-
messen sind, nicht überschreiten.

§ 19
Zustimmungserfordernis 
zum Errichten und Ändern 
von Grabmalen
(1) Die Errichtung und jede Verände-

rung von Grabmalen, Grabab-
deckungen, Einfassungen, Einfrie-
dungen u. ä. bedürfen der vorheri-
gen schriftlichen Zustimmung der
Friedhofsverwaltung. 

(2) Den Anträgen ist der Grabmalent-
wurf mit Grundriss und Seitenan-
sicht im Maßstab 1 : 10 unter An-
gabe des Materials und seiner Be-
arbeitung in zweifacher Ausferti-
gung beizufügen. In besonderen
Fällen kann die Vorlage eines Mo-
dells im Maßstab 1 : 10 oder das
Aufstellen einer Attrappe in natür-
licher Größe auf der Grabstätte
verlangt werden.

(3) Für die Errichtung und jede Verän-
derung aller sonstigen baulichen
Anlagen gelten die Absätze 1 und
2 entsprechend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn
das Grabmal oder die sonstige
bauliche Anlage nicht binnen ei-
nes Jahres nach Erteilung der Zu-
stimmung errichtet, bzw. geändert
worden ist.
Ohne Genehmigung aufgestellte
Grabmale, Grababdeckungen, Ein-
fassungen,
Einfriedungen u. ä. können auf Ko-
sten des oder der Verpflichteten (§
9 BestG) bzw. des oder der Nut-
zungsberechtigten von der Fried-
hofsverwaltung entfernt werden.

§ 20
Standsicherheit der Grabmale
Die Grabmale sind ihrer Größe ent-
sprechend nach den allgemein aner-
kannten Regeln des Handwerks zu
fundamentieren und so zu befes tigen,
dass sie dauernd standsicher sind
und auch beim Öffnen benachbarter
Gräber nicht umstürzen oder sich sen-
ken können. Satz 1 gilt für sonstige
bauliche Anlagen entsprechend.

§ 21
Verkehrssicherungspflicht 
der Grabmale
(1) Die Grabmale und die sonstigen

baulichen Anlagen sind in ver-
kehrssicherem Zustand zu halten.
Sie sind zu überprüfen oder über-
prüfen zu lassen und zwar in der
Regel jährlich einmal im Frühjahr
nach der Frostperiode. Verantwort-
lich dafür ist bei Reihen- und Ur-
nenreihengrabstätten, wer den An-
trag auf Zuteilung der Grabstätte (§
13) gestellt hat, bei Wahl- und Ur-
nenwahlgrabstätten der Nutzungs-
berechtigte, bzw. in jedem Fall die
nach § 9 BestG Verpflichteten.

(2) Scheint die Standsicherheit eines
Grabmals, einer sonstigen bauli-
chen Anlage oder von Teilen davon
gefährdet, ist der für die Unterhal-
tung Verantwortliche (Abs. 1) ver-
pflichtet, unverzüglich die erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen.

(3) Bei Gefahr im Verzuge kann die
Friedhofsverwaltung auf Kosten
des Verantwortlichen Sicherungs-
maßnahmen (z.B. Umlegung von
Grabmalen) treffen; wird der ord-
nungswidrige Zustand trotz
schriftlicher Aufforderung der
Friedhofsverwaltung nicht inner-
halb einer festzusetzenden ange-
messenen Frist beseitigt, ist die
Friedhofsverwaltung dazu auf Ko-
sten des Verantwortlichen berech-
tigt. Sie kann das Grabmal oder
Teile davon entfernen. Die Ge-
meinde ist verpflichtet, diese Ge-
genstände drei Monate aufzube-
wahren § 22 Abs. 2 Satz 4 gilt ent-
sprechend. Ist der Verantwortliche
nicht bekannt oder über das Ein-
wohnermeldeamt nicht zu ermit-
teln, genügen als Aufforderung
eine öffentliche Bekanntmachung
oder ein Hinweisschild auf der
Grabstätte, das für die Dauer von
einem Monat aufgestellt wird.

(4) Der Verantwortliche (Abs. 1) ist für
jeden Schaden haftbar, der ande-
ren durch Umfallen von Steinen
oder Teilen verursacht wird.

§ 22
Entfernen von Grabmalen
(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der

Nutzungszeit dürfen Grabmale
und die sonstigen baulichen Anla-
gen nur mit vorheriger Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung
entfernt werden.
Nach Ablauf der Ruhezeit bei Rei-
hen- und Urnenreihengrabstätten,
nach Ablauf der Nutzungszeit bei
Wahl- und Urnenwahlgrabstätten
oder nach der Entziehung von
Grabstätten und Nutzungsrechten
sind die Grabmale sowie Grabzu-
behör, Einfassungen und ähnli-
ches innerhalb einer Frist von drei
Monaten zu entfernen. Auf den Ab-
lauf der Ruhezeit bzw. der Nut-
zungszeit wird durch Anschreiben
der nach § 9 BestG Verpflichteten
oder durch öffentliche Bekanntma-
chung hingewiesen.
Für Grabstätten die bis zum
02.05.2008 erworben wurden gilt:
Kommt der Verpflichtete dieser
Verpflichtung nicht nach, so ist
die Friedhofsverwaltung berech-
tigt, die Grabstätte und die sonsti-
gen baulichen Anlagen abräumen
zu lassen. Lässt der Verpflichtete

das Grabmal nicht binnen drei
Monaten abholen, geht es ent-
schädigungslos in die Verfü-
gungsgewalt der Gemeinde über.
Sofern Grabstätten von der Fried-
hofsverwaltung abgeräumt wer-
den, hat der jeweilige Verpflichte-
te die Kosten zu tragen.
Für Grabstätten die nach dem
02.05.2008 erworben wurden gilt:
Die Friedhofsverwaltung wird nach
einer Frist von 3 Monaten die Grab-
stätte und die sonstigen baulichen
Anlagen beseitigen. Die Gebühr für
die Beseitigung wird bereits mit
der Bestattungsgebühr an die
Friedhofsverwaltung entrichtet.
Möchte ein Verpflichteter die Grab-
stätte und die sonstigen baulichen
Anlagen selbst entfernen, muss er
dies der Friedhofsverwaltung in-
nerhalb dieser 3 Monatsfrist anzei-
gen und erhält nach ordnungs-
gemäßer Beseitigung die mit der
Bestattungsgebühr gezahlte Ein-
ebnungsgebühr in dieser Höhe
zurück.

7. HERRICHTEN UND PFLEGE VON
GRABSTATTEN

§ 23
Herrichten und Instandhalten 
der Grabstätten
(1) Alle Grabstätten müssen im Rah-

men der Vorschriften des § 17 her-
gerichtet und dauernd Instand ge-
halten werden. Dies gilt entspre-
chend für den Grabschmuck. Ver-
welkte Blumen und Kränze sind
unverzüglich von der Grabstätte zu
entfernen. Anpflanzungen haben
so zu erfolgen, dass öffentliche
Anlagen und andere Grabstätten
nicht beeinträchtigt werden.

(2) Für die Herrichtung und die In-
standhaltung ist bei Reihen-, Kin-
dern- und Urnenreihengrabstätten
der Inhaber der Grabzuweisung
(Verantwortlicher ge mäß § 9
BestG), bei Wahl- und Urnenwahl-
grabstätten der Nutzungsberech-
tigte verantwortlich.

(3) Die für die Grabstätten Verantwort-
lichen können die Grabstätten
selbst anlegen und pflegen oder
damit einen Friedhofsgärtner be-
auftragen.

(4) Eine Grabstätte muss innerhalb
von sechs Monaten nach der Be-
stattung hergerichtet werden.

(5) Bei Rasen- sowie Baumgrabstät-
ten muss der aufgelegte Blumen-
schmuck binnen vier Wochen nach
der Bestattung entfernt werden,
damit die Rasenfläche durch die
Friedhofsverwaltung hergestellt
und angesät werden kann. Der Erd-
hügel wird durch die Friedhofsver-
waltung entfernt.
Auf Rasengrabstätten sind An-
pflanzungen und sonstiger Blu-
menschmuck nicht zugelassen.
Nach Herstellung der Rasenfläche
von Baumgrabstätten darf kein
Schmuck aufgelegt und keine An-
pflanzungen vorgenommen wer-
den.

(6) Die Herrichtung, Unterhaltung und
Veränderung der gärtnerischen
Anlagen außerhalb der Grabstät-
ten obliegen ausschließlich der
Friedhofsverwaltung.

§ 24
Vernachlässigte Grabstätten
(1) Wird eine Grabstätte nicht ord-

nungsgemäß hergerichtet oder be-
pflanzt, hat der Verantwortliche
auf schriftliche Aufforderung der
Friedhofsverwaltung die Grabstät-
te innerhalb einer jeweils festzu-
setzenden angemessenen Frist in
Ordnung zu bringen.
Kommt er dieser Verpflichtung
nicht nach, kann die Friedhofsver-
waltung die Grabstätte nach ihrem
Ermessen auf seine Kos ten herrich-
ten, abräumen, einebnen (Kosten-
erstattung kann hier nur erfolgen,
sofern bei Erwerb der Grabstätte
keine Einebnungsgebühr gezahlt
wurde) oder einsäen lassen.

(2) Ist der Verantwortliche nicht be-
kannt oder nicht ohne weiteres zu
ermitteln, genügt für die Durch-
führung der Maßnahme nach Abs.
1 eine öffentliche Bekanntma-
chung oder ein Hinweis auf der
Grabstätte.

8. LEICHENHALLE
§ 25
Benutzung der Leichenhalle
(1) Die Leichenhalle dient der Aufnah-

me der Leichen bis zur Bestattung.
Sie darf nur mit Erlaubnis der
Friedhofsverwaltung betreten wer-
den. Die Friedhofsverwaltung kann
hierfür bestimmte Zeiten festle-
gen, wobei in besonderen Fällen
(z. B. Unfalltod) Ausnahmen mög-
lich sind.

(2) Die Särge sind spätestens eine
halbe Stunde vor Beginn der Trau-
erfeier oder der Beisetzung end-
gültig zu schließen.

(3) Die Särge der an einer nach seu-
chenrechtlichen Bestimmungen
meldepflichtigen Krankheit Ver-
storbenen sollen in einem beson-
deren Raum der Leichenhalle auf-
gestellt werden. Der Zutritt zu die-
sen Räumen und die Besichtigung
der Leichen bedürfen zusätzlich
der vorherigen Zustimmung des
Amtsarztes.

(4) Die Leichenhalle steht zur Durch-
führung von Begräbnisfeierlichkei-
ten zur Verfügung, sofern keine
gesundheitlichen oder sonstigen
Bedenken bestehen.

9. SCHLUSSVORSCHRIFTEN
§ 26
Alte Rechte
(1) Bei Grabstätten, die bei Inkrafttre-

ten dieser Satzung bereits zuge-
teilt oder erworben sind, richten
sich Ruhezeit und Gestaltung nach
den bisherigen Vorschriften.

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser
Satzung entstandenen Nutzungs-
rechte von unbegrenzter oder un-
bestimmter Dauer oder von mehr
als 25 Jahren werden auf 25 Jahre
Nutzungszeit nach § 14 Abs. 1
oder § 15 Abs. 3 dieser Satzung
seit Verleihung begrenzt. Sie en-
den jedoch nicht vor Ablauf eines
Jahres nach Inkrafttreten dieser
Satzung und der Ruhezeit der zu-
letzt beigesetzten Leiche oder
Asche. Die Ausnahmebestimmung
des § 14 Abs. 8 ist hiervon un-
berührt.

§ 27
Haftung
Die Gemeinde haftet nicht für Schä-
den, die durch satzungswidrige Be-
nutzung des Friedhofs sowie seiner



Anlagen und Einrichtungen durch drit-
te Personen oder durch Tiere entste-
hen.

§ 28
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-

sätzlich oder fahrlässig
1. den Friedhof entgegen den Be-

stimmungen des § 4 betritt,
sich auf dem Friedhof nicht der
Würde des Ortes entsprechend
verhält  oder  Anordnungen des
Friedhofpersonals nicht be-
folgt (§ 5 Abs. 1-3),

2. gegen die Bestimmungen des
§ 5 Abs. 3 Satz 1 verstößt

3. eine gewerbliche Tätigkeit auf
dem Friedhof entgegen § 6
Abs. 1 und 2 ausübt,

4. Umbettungen ohne vorherige
Zustimmung vornimmt (§ 11),

5. die Bestimmungen über zuläs-
sige Maße für Grabmale nicht
einhält (§ 18),

6. als Verfügungsberechtigter,
Nutzungsberechtigter oder als
Gewerbetreibender Grabmale
oder sonstige Grabausstattun-
gen ohne Zustimmung errich-
tet oder verändert,

7. Grabmale ohne Zustimmung
der Friedhofsverwaltung ent-
fernt (§ 22 Abs. 1),

8. Grabmale und Grabausstattun-
gen nicht in verkehrssicherem
Zustand hält (§§ 20, 21 und
23),

9. Grabstätten entgegen § 23 be-
pflanzt,

10. Grabstätten vernachlässigt (§ 24),
11. die Leichenhalle entgegen §

25 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2 be-
tritt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis 1.000,- Euro
geahndet werden. Das Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten vom
24.05.1968 (BGBl. 1 S. 481) in der
jeweils geltenden Fassung findet
Anwendung.

§ 29
Gebühren
Für die Benutzung der von der Ge-
meinde verwalteten Friedhöfe und ih-
rer Einrichtungen sind die Gebühren
nach der jeweils geltenden Friedhofs-
gebührensatzung zu entrichten.

§ 30
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer
Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig
treten die Friedhofssatzung vom
22.08.1991 und die dazu erlassenen

Änderungssatzungen sowie alle übri-
gen entgegenstehenden ortrechtli-
chen Vorschriften außer Kraft.

Dunzweiler, den 27. März 2020
gez. Korst
Ortsbürgermeister

Hinweis gem. § 24 Abs. 6 
Gemeindeordnung (GemO):
Satzungen, die unter Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften
der GemO oder auf Grund dieses Ge-
setzes zustande gekommen sind, gel-
ten ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zu-
stande gekommen. Dies gilt nicht,
wenn

1. die Bestimmungen über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung, die Ausfertigung oder die Be-

kanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist die Aufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet oder jemand
die Verletzung der Verfahrens- oder
Formvorschriften gegenüber der
Gemeindeverwaltung unter Be-
zeichnung des Sachverhalts, der
die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz
2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch
nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Schönenberg-Kübelberg, 
den 27. März 2020
gez. Christoph Lothschütz, 
Bürgermeister

Ende
der Veröffentlichungen

und amtlichen
Bekanntmachungen

der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal

Satzung über die Erhebung 
von Friedhofsgebühren
der Gemeinde Dunzweiler vom 27. März 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung
vom 17.2.2020 auf Grund des § 24
der Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7
und 8 des Kommunalabgabengeset-
zes (KAG) folgende Satzung beschlos-
sen, die hiermit bekannt gemacht
wird:

INHALTSÜBERSICHT:
§   1 Allgemeines
§   2 Gebührenschuldner
§   3 Entstehung der Ansprüche und

Fälligkeit
§   4 Inkrafttreten

Anlage zur 
Friedhofsgebührensatzung
I.      Grabnutzungsgebühren
II.     Verlängerung von Nutzungsrech-

ten an Wahlgrabstätten
III.   Ausheben und Schließen der

Grabstätten
IV.   Ausgraben und Umbetten von Lei-

chen und Aschen
V.    Benutzung der Leichenhalle
VI.   Entfernen von Grabstätten
VII.  Zustimmungserfordernis zum Er-

richten und Ändern von Grabma-
len

VIII. Kostenerstattung für Baumurnen-
plaketten und Rasengrabplatten

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung der Einrichtung des
Friedhofswesens und ihrer Anlagen
werden Benutzungsgebühren erho-
ben. Die Gebührensätze ergeben sich
aus der Anlage zu dieser Satzung.

§ 2
Gebührenschuldner
Gebührenschuldner sind:
(1) bei Erstbestattungen die Perso-

nen, die nach § 9 Bestattungsge-
setz verantwortlich sind und der
Antragsteller,

(2) bei Umbettungen und Wiederbe-
stattungen der Antragsteller.

§ 3
Entstehung der Ansprüche 
und Fälligkeit

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit
der Inanspruchnahme der Leistun-
gen nach der Friedhofssatzung,
bei antragsabhängigen Leistun-
gen mit der Antragstellung.

(2) Die Gebühren werden innerhalb
von 14 Tagen nach Bekanntgabe
des Gebührenbescheides fällig.

§ 4
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach

ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über

die Erhebung von Friedhofsge-
bühren vom 01.08.2016 außer
Kraft.

Dunzweiler, den 27. März 2020
gez. Korst
Ortsbürgermeister 

Anlage 
zur Friedhofsgebührensatzung
Grabnutzungsgebühren
1) Überlassung einer Reihengrab-

stätte an Berechtigte nach § 2
Abs. 3 der Friedhofssatzung für
Verstorbene
a) bis zum vollendeten 6. Lebens-

jahr (Kindergrabstätten)
340,00 Euro   

b) vom vollendeten 6. Lebensjahr
ab (Einzelgrabstätten)

650,00 Euro
2) Reihentiefengrabstätte bei erst-

maliger Überlassung
650,00 Euro

3) Überlassung einer Urnenreihen-
grabstätte an Berechtigte nach Nr.
1b 650,00 Euro

4) Urnenwahlgrabstätten bei erstma-
liger Überlassung

650,00 Euro
5) Überlassung einer Rasenreihen-

grabstätte 650,00 Euro
6) Rasenreihentiefengrabstätte bei

erstmaliger Überlassung
650,00 Euro

7) Überlassung einer Urnenrasenrei-
hengrabstätte 650,00 Euro

8) Urnenrasenwahlgrabstätten bei
erstmaliger Überlassung

650,00 Euro
9) Baumurneneinzelgrabstätten bei

erstmaliger Überlassung
650,00 Euro

10) Bei Zweit- oder Mehrfachbele-
gung als Urne in bestehende Rei-
hengräber (Sarg), je Jahr der Nut-
zung 1/25 von 1 Satz b)

II. Verlängerung von Nutzungsrech-
ten an Wahlgrabstätten

Verlängerung des Nutzungsrechts an
Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Fried-
hofssatzung für
1) eine Wahlgrabstätte (Familiengrab-

stätte) je Jahr der Verlängerung
41,20 Euro

2) eine Tiefengrabstätte oder Urnen-
wahlgrabstätte je Jahr der Verlän-
gerung 26,00 Euro

3) Für die Wiederverleihung des Nut-
zungsrechts nach Ablauf der Nut-
zungszeit werden die gleichen Ge-
bühren wie nach I. Absatz 3,4,6,8
erhoben.

III. Ausheben und Schließen der
Grabstätten

Für das Ausheben und Schließen der
Gräber, das Entfernen der überschüs-
sigen Erde bei Bestattungen sowie
das Verlegen des Grasteppichs bei
Bestattungen wird durch gewerbliche
Unternehmen vorgenommen. Die
hierbei entstehenden Kosten sind von
den Gebührenschuldnern als Auslage
zu ersetzen. 

IV. Ausgraben und Umbetten von
Leichen und Aschen

Das Ausgraben und Umbetten von Lei-
chen und Aschen wird von gewerbli-
chen Unternehmen durchgeführt. Die
hierbei entstehenden Kos ten sind von
dem Gebüh renschuldner in tatsäch-

lich entstandener Höhe als Auslagen
zu ersetzen.

V. Benutzung der Leichenhalle
1)  Gebühren für die Nutzung der Lei-

chenhalle/Trauerhalle
250,00 Euro

VI. Entfernen von Grabstätten
Für das Abräumen und das Einebnen
von Grabstätten mit Entfernen der
Grabmäler und evtl. vorhandener Ein-
fassung werden folgende Gebühren
erhoben:
a) Reihengrabstätten - Einzel- und Tie-

fengrabstätten 200,00 Euro
b) Wahlgrabstätten - zweistellig -

300,00 Euro
c) Urnenreihengrabstätten

75,00 Euro
d) Urnenwahlgrabstätten 

75,00 Euro
e) Kindergrabstätten 75,00 Euro
f) Rasengrabstätten 75,00 Euro

VII. Zustimmungserfordernis zum Er-
richten und Ändern von Grabma-
len

1) Genehmigung zur Aufstellung von
Grabmälern sowie zur Herstellung
von Grababdeckungen
40,00 Euro

2) Für das Erteilen aller übrigen Ge-
nehmigungen werden Gebühren
nach den jeweils geltenden Lan-
desrechtlichen Vorschriften über
die Erhebung von Verwaltungsge-
bühren festgesetzt.

VIII. Kostenerstattung für die Bau-
murnenplaketten und Rasen-
grabplatten

1) Die Beschaffung und das Anbrin-
gen des Metallschildes an Baum -
urnengrabstätten (einschließlich
Gravur) 40,00 Euro

2) Verlegung/Montage der Grabplatte
für Rasengrabstätten

40,00 Euro 

Hinweis gem. § 24 Abs. 6 

Gemeindeordnung (GemO):
Satzungen, die unter Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften
der GemO oder auf Grund dieses Ge-
setzes zustande gekommen sind, gel-
ten ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zu-
stande gekommen. Dies gilt nicht,
wenn
1. die Bestimmungen über die Öffent-

lichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung, die Ausfertigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist die Aufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet oder jemand
die Verletzung der Verfahrens- oder
Formvorschriften gegenüber der
Gemeindeverwaltung unter Be-
zeichnung des Sachverhalts, der
die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz
2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch
nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Schönenberg-Kübelberg, 
den 27. März 2020
gez. Christoph Lothschütz
Bürgermeister


